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Leistungen 
Reisegepäck  
1. Zeitwertersatz bei Beschädigung, Diebstahl oder Verlust 

(z.B. durch Transporteur) von Reisegepäck bis € 1.000,- 

Suche und Bergung  
2. Such- und Bergungskosten bei Unfall, Berg- oder Seenot bis € 40.000,- 
Medizinische Leistungen im Ausland  
3. Transport ins nächste Krankenhaus/Verlegungstransport bis 100 % 
4. Ambulante Behandlung bis 100 % 
5. Stationäre Behandlung bis € 250.000,- 
6. Heimtransport bei medizinischer Notwendigkeit 

(inkl. Ambulanzjet) bis 100 % 

7. Rückreise nach 3 Tagen Krankenhausaufenthalt, 
auch ohne medizinische Notwendigkeit (exkl. Ambulanzjet) bis 100 % 

8. Überführung im Todesfall oder Begräbnis am Ereignisort bis 100 % 
Maximalleistung für die Leistungen 3. bis 7. 
bei Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden 

bis € 10.000,- 

Reiseprivathaftpflicht  
9. Sach- und Personenschäden pauschal bis € 750.000,- 
24-Stunden-Notruf und Soforthilfe ja 
Dem Versicherungsvertrag zugrunde liegende Bedingungen ERV-RVB 2009 
 
 

 

 

Prämie pro Person € 11,- 
für eine Bahn-, Bus- oder Selbstfahrer-Reise 
bis 17 Tage in Europa 
 
Europa = Europa, alle Mittelmeeranrainerstaaten und 
-inseln, Jordanien, Madeira und Kanarische Inseln 
 
 

Als Vertragsgrundlage gelten die EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen ERV-RVB 2009 – diese erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Reisebüro/Versicherungsbetreuer, vom 
Service Center der EUROPÄISCHEN (Tel. +43/1/317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at) oder im Internet auf www.europaeische.at. Alle Versicherungsleistungen sind subsidiär. Bei 
den Leistungen 3 bis 5 kommt, sofern von der Sozialversicherung kein Kostenersatz erfolgt, ein Selbstbehalt von 20 % zur Anwendung. Auf den Versicherungsvertrag ist österreichi-
sches Recht anzuwenden. Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ergibt sich aus der gewählten Prämie. Durch die Prämienzahlung erklärt sich der Versicherungsnehmer mit den 
angeführten Bestimmungen und Versicherungsbedingungen einverstanden. 
Europäische Reiseversicherung AG. Firmenbuch HG Wien FN 55418y, DVR-Nr. 0490083. Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Praterstr. 23, 1020 Wien. 
 
 

 

Notruf 24 Stunden täglich: Tel. +43/1/50 444 00 
Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 

Service Center: Tel. +43/1/317 25 00, Fax +43/1/319 93 67 
E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at 

 

 
 

Einschränkungen des Versicherungsschutzes 
Medizinische Leistungen im Ausland 
Kein Versicherungsschutz besteht in Zusammenhang mit folgenden Erkrankungen oder Behandlungen: 
• generell Dialyse, Organtransplantationen, Aids, Schizophrenie; 
• Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebsleiden, Diabetes (Typ 1), Epilepsie, Multiple Sklerose und psychischen Erkrankungen; wenn diese 

innerhalb der letzten 12 Monate vor Reiseantritt stationär behandelt wurden. 
 

Chronische Krankheiten und bestehende Leiden sind versichert, wenn sie unerwartet akut werden und nicht aus oben genannten Gründen 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. In diesen Fällen sowie bei Unfallfolgen, die in den letzten 12 Monaten vor Reiseantritt behan-
delt wurden oder behandlungsbedürftig waren, werden die Kosten bis zur Versicherungssumme für Akutwerden chronischer und bestehender 
Leiden ersetzt. 
 

Was ist im Versicherungsfall zu tun? 
 

 

Im Notfall melden Sie sich bitte unverzüglich 
unter der 24-Stunden-Notrufnummer: 

Tel. +43/1/50 444 00 
Andere Versicherungsfälle melden Sie so rasch 
wie möglich per 
• Telefon unter +43/1/317 25 00-73930. 

Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 
für Sie da. 

• Fax an +43/1/319 93 67 
• Post an Europäische Reiseversicherung AG 

 Service Center 
 Kratochwjlestraße 4 
 A-1220 Wien 

• E-Mail an info@europaeische.at 
• Online-Schadensmeldung unter 

www.europaeische.at 
 

 

 

 

Beachten Sie dabei die hier angeführten Be-
stimmungen für Ihren Versicherungsfall. 
 

Schadensformulare können Sie telefonisch, 
per Fax, Post oder E-Mail anfordern oder von 
unserer Internetseite herunterladen. 
 

 
Reisegepäck: Lassen Sie sich den Schadensfall 
unbedingt an Ort und Stelle schriftlich bestätigen – 
z.B. bei Diebstahl von der Polizei; bei Beschädi-
gung während des Transportes vom Transportun-
ternehmen. 
 
Suche und Bergung: Melden Sie sich bitte unver-
züglich unter der Notrufnummer. 
 

Ambulante Behandlung: Wir ersetzen Ihnen die 
Kosten abzüglich des Sozialversicherungsanteiles. 
Reichen Sie daher bitte Arzt- und Krankenhaus-
rechnungen so rasch wie möglich bei der Sozialver-
sicherung ein. Nach der dortigen Bearbeitung leiten 
Sie die Unterlagen an die EUROPÄISCHE weiter. 
 
Medizinischer Notfall bzw. stationäre Behand-
lung: Melden Sie sich bitte unverzüglich unter der 
Notrufnummer. Wir beraten Sie gerne und organi-
sieren im Notfall Ihren Heimtransport. 
 
Reiseprivathaftpflicht: Geben Sie gegenüber dem 
Geschädigten keinerlei Schuldanerkenntnis in Form 
von schriftlichen oder mündlichen Zusagen bzw. 
Zahlungen ab und verständigen Sie so rasch wie 
möglich das Service Center der EUROPÄISCHEN. 
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Auszug aus den EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen ERV-RVB 2009 
für den Bahnreise-Schutz 

 
ACHTUNG: Beachten Sie, dass nur jene Teile der EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen ERV-RVB 2009 gelten, 

die dem Leistungsumfang Ihres Versicherungspaketes entsprechen. 
 
 

Allgemeiner Teil 

Artikel 1 
Wer ist versichert? 

Versicherte Personen sind die im Versicherungsnachweis namentlich genannten Personen. 
[…] 

Artikel 2 
Wo gilt der Versicherungsschutz? 

1. Der Versicherungsschutz gilt im vereinbarten örtlichen Geltungsbereich. 
2. Ist als örtlicher Geltungsbereich „Europa“ (laut Tarif) vereinbart, dann gilt der Versi-

cherungsschutz in Europa im geografischen Sinn, allen Mittelmeeranrainerstaaten 
und -inseln, Jordanien, Madeira und den Kanarischen Inseln. 

3. Ausnahmen: Art. 27 […] gelten nur im Ausland und Art. 28 nur im Inland. 
Das Land, in dem die versicherte Person ihren Wohnsitz oder eine Sozialversicherung 
hat, gilt als Inland. Als Ausland gilt der vereinbarte örtliche Geltungsbereich ohne In-
land. 

Artikel 3 
Wann gilt der Versicherungsschutz? 

1. Der Versicherungsschutz gilt für eine Reise bis zur gewählten Versicherungsdauer. 
2. Der Versicherungsschutz beginnt mit Verlassen des Wohnortes, Zweitwohnortes oder 

Ortes der Arbeitsstätte und endet mit der Rückkehr dorthin oder mit vorherigem Ab-
lauf der Versicherung. Fahrten zwischen den vorgenannten Orten fallen nicht unter 
den Versicherungsschutz. 

3. Der Abschluss mehrerer, zeitlich unmittelbar aufeinander folgender Versicherungen 
gilt als einheitlicher zusammenhängender Versicherungszeitraum und ist nur nach 
besonderer Vereinbarung mit dem Versicherer zulässig. 

Artikel 4 
Wann muss die Versicherung abgeschlossen werden? 

1. Die Versicherung muss vor Reiseantritt abgeschlossen werden. 
2. […] 
3. Eine Verlängerung des Versicherungsschutzes nach Reiseantritt ist nicht möglich. 

Artikel 5 
Wann muss die Prämie bezahlt werden? 

Die Prämie ist bei Versicherungsabschluss zu bezahlen. 

Artikel 6 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

Es besteht kein Versicherungsschutz für Ereignisse, die 
1. vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person herbeigeführt werden; in 

der Reiseprivathaftpflichtversicherung besteht nur dann kein Versicherungsschutz, 
wenn die versicherte Person vorsätzlich den Eintritt des Ereignisses, für das sie dem 
Dritten verantwortlich ist, widerrechtlich herbeigeführt hat. Dem Vorsatz wird gleich-
gehalten eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden muss, jedoch in Kauf genommen wird; 

2. mit Kriegsereignissen jeder Art zusammenhängen; 
3. durch Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung 

entstehen, sofern die versicherte Person aktiv daran teilnimmt; 
4. durch Selbstmord oder Selbstmordversuch der versicherten Person ausgelöst werden; 
5. bei Reisen mit Expeditionscharakter in unerschlossene oder unerforschte Gebiete 

eintreten; 
6. aufgrund behördlicher Verfügungen hervorgerufen werden; 
7. durch Ausübung einer beruflich bedingten manuellen Tätigkeit entstehen […]; 
8. durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes in der 

jeweils geltenden Fassung oder durch Kernenergie verursacht werden; 
9. die versicherte Person infolge einer wesentlichen Beeinträchtigung ihres psychischen 

und physischen Gesundheitszustandes durch Alkohol, Suchtgifte oder Medikamente 
erleidet; 

10. bei Benützung von Paragleitern und Hängegleitern entstehen […]; 
11. bei Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und 

Rallyes) und den dazugehörigen Trainingsfahrten entstehen […]; 
12. bei Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen Sportwettbewerben sowie 

am offiziellen Training für diese Veranstaltungen auftreten […]; 
13. bei Tauchgängen entstehen, wenn die versicherte Person die international gültige 

Berechtigung für die betreffende Tiefe des Tauchganges nicht besitzt […]; 
14. infolge Ausübung einer Extremsportart auftreten oder in Zusammenhang mit einer 

besonders gefährlichen Tätigkeit stehen, wenn diese mit einer Gefahr verbunden ist, 
die das normale, mit einer Reise üblicherweise verbundene Risiko bei weitem über-
steigt […]. 

Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen vom Versicherungsschutz sind besondere in 
den Artikeln […] 23, 29, 34 und 43 geregelt. 

Artikel 7 
Was bedeuten die Versicherungssummen? 

1. Die jeweilige Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle vor und während der versicherten Reise dar. 

2. Beim Familientarif gilt die jeweilige Versicherungssumme für alle versicherten Perso-
nen gemeinsam. 

3. Beim Abschluss mehrerer, sich hinsichtlich des Versicherungszeitraums überschnei-
dender Versicherungen erfolgt keine Vervielfachung der Versicherungssummen. 

Artikel 8 
Was ist zur Wahrung des Versicherungsschutzes zu beachten (Obliegenheiten)? 

Die versicherte Person hat – bei sonstiger Leistungsfreiheit – 
1. Versicherungsfälle nach Möglichkeit abzuwenden, den Schaden möglichst gering zu 

halten, unnötige Kosten zu vermeiden und dabei allfällige Weisungen des Versiche-
rers zu befolgen; 

2. den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich zu melden; 
3. den Versicherer umfassend schriftlich über Schadensereignis und Schadenshöhe zu 

informieren; 

4. dem Versicherer jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und jede 
zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe der Leistungspflicht zu gestatten, 
insbesondere die mit dem Versicherungsfall befassten Behörden, Ärzte, Krankenhäu-
ser, Sozial- und Privatversicherer zu ermächtigen und zu veranlassen, die vom Versi-
cherer verlangten Auskünfte zu erteilen; 

5. Schadenersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht sicherzustellen und 
erforderlichenfalls bis zur Höhe der geleisteten Entschädigung an den Versicherer 
abzutreten; 

6. Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens oder Beherbergungsbe-
triebes eingetreten sind, diesem unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen und eine 
Bescheinigung darüber zu verlangen. Die jeweiligen Reklamations- oder Anspruchs-
fristen sind zu berücksichtigen; 

7. Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, unverzüglich unter 
genauer Darstellung des Sachverhaltes und unter Angabe des Schadensausmaßes 
der zuständigen Sicherheitsdienststelle anzuzeigen und sich die Anzeige bescheini-
gen zu lassen; 

8. Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht belegen, wie Polizeiproto-
kolle, Bestätigungen von Fluglinien, Arzt- und Krankenhausatteste und -rechnungen, 
Kaufnachweise usw., dem Versicherer im Original zu übergeben. 

Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind besondere in den Artikeln […] 31 […] und 
44 geregelt. 
Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer leistungsfrei, bei grob 
fahrlässiger Verletzung nur insoweit, als diese die Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Leistungsumfanges oder den Leistungsumfang selbst beeinflusst hat. 

Artikel 9 
Wie müssen Erklärungen abgegeben werden?  

Für Anzeigen und Erklärungen der versicherten Person an den Versicherer ist Schriftform 
erforderlich. 

Artikel 10 
Was gilt bei Ansprüchen aus anderen Versicherungen (Subsidiarität)? 

Alle Versicherungsleistungen […] sind subsidiär. Sie werden daher nur erbracht, soweit 
nicht aus anderen bestehenden Privat- oder Sozialversicherungen Ersatz erlangt werden 
kann. 

Artikel 11 
Wann ist die Entschädigung fällig? 

1. Steht die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach fest, ist 
die Entschädigungszahlung zwei Wochen danach fällig. 

2. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder 
Verfahren eingeleitet, ist der Versicherer berechtigt, bis zu deren Abschluss mangeln-
de Fälligkeit einzuwenden. 

Artikel 12 
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem 
Grunde und der Höhe nach endgültig festgestellt sind. 
 
 

Besonderer Teil 
[…] 

C: Reisegepäck 

Artikel 19 
Was ist versichert? 

Versicherungsfall ist die Beschädigung, die Vernichtung oder das Abhandenkommen 
(z.B. Raub, Diebstahl) der versicherten Gegenstände bei nachgewiesener Fremdeinwirkung. 

Artikel 20 
Welche Gegenstände sind versichert und was sind die Voraussetzungen für den 

Versicherungsschutz? 

1. Sämtliche Gegenstände (siehe jedoch Pkt. 2. und 3.), die auf Reisen für den persönli-
chen privaten Gebrauch üblicherweise mitgenommen oder erworben werden, sind 
versichert. 

2. Nur unter den folgenden Voraussetzungen sind versichert 
2.1. Schmuck, Uhren, Pelze, technische Geräte aller Art samt Zubehör (z.B. Foto-, 

Film-, Videogeräte, Laptops, optische Geräte, Unterhaltungselektronik, Mobilte-
lefone) und Sportgeräte (Fahrräder, Surfbretter, Ski usw.), wenn sie 
– in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt und beaufsichtigt 

werden, sodass deren Wegnahme durch Dritte ohne Überwinden eines Hin-
dernisses nicht möglich ist; 

– einem Beherbergungsbetrieb, einer bewachten Garderobe oder einer Ge-
päckaufbewahrung übergeben sind; 

– sich in einem verschlossenen und versperrten Raum befinden und alle vor-
handenen Sicherheitseinrichtungen (Safe, Schränke usw.) genutzt werden; 

– bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden (Sportgeräte: siehe 
Art. 23, Pkt. 3.). 

2.2. In Gewahrsam eines Transportunternehmens: 
Technische Geräte aller Art samt Zubehör und Sportgeräte, wenn sie in ver-
sperrten Behältnissen einem Transportunternehmen übergeben sind. Nicht ver-
sichert sind Schmuck, Uhren und Pelze. 

3. Nicht versichert sind 
3.1. Geld, Schecks, Kreditkarten, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumen-

te jeder Art, Tiere, Antiquitäten, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder 
Liebhaberwert sowie Übersiedlungsgut; 

3.2. motorisierte Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Segelflugzeuge, Hängegleiter, 
Paragleiter, Flugdrachen, Eissegler, Segelboote sowie deren Zubehör, Ersatztei-
le und Sonderausstattungen; 

3.3. Gegenstände, die der Berufsausübung dienen, wie Handelswaren, Musterkol-
lektionen, Werkzeuge, Instrumente und PCs (z.B. Laptops); 

3.4. Waffen samt Zubehör. 
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Artikel 21 
Welcher Versicherungsschutz besteht in oder auf unbeaufsichtigt abgestellten 

Kraftfahrzeugen (-Anhängern)? 

1. Ein Kraftfahrzeug (-Anhänger) gilt dann als unbeaufsichtigt abgestellt, wenn weder die 
versicherte Person noch eine von ihr beauftragte, namentlich bekannte Vertrauens-
person beim zu sichernden Kraftfahrzeug (-Anhänger) ständig anwesend ist. Die Be-
wachung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes gilt nicht als Be-
aufsichtigung. 

2. Versicherungsschutz besteht für Gegenstände, wenn deren Verwahrung in Unterkunft 
oder Gepäckaufbewahrung nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, das Kraftfahrzeug 
(-Anhänger) nachweislich nicht länger als zwölf Stunden abgestellt ist und 
2.1. sie sich in einem durch Metall, Hartkunststoff oder Glas fest umschlossenen 

und durch Verschluss gesicherten, versperrten Innen- oder Kofferraum befinden 
und alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen genutzt werden. Sie müssen im 
Kofferraum verwahrt werden, wenn ein solcher vorhanden und die Aufbewah-
rung darin möglich ist, ansonsten müssen sie von außen nicht einsehbar ver-
wahrt werden; 

2.2. sie in einem Behältnis aus Metall oder Hartkunststoff oder auf einem Dachträger 
aufbewahrt werden. Sie müssen versperrt, am Kraftfahrzeug montiert und unbe-
fugt nicht ohne Gewaltanwendung abnehmbar sein (Stahlseilschloss allein ge-
nügt nicht).  

3. Auf einem einspurigen Kraftfahrzeug muss das mitgeführte Reisegepäck in ver-
schlossenen und versperrten Behältnissen aus Metall oder Hartkunststoff aufbewahrt 
werden, die unbefugt nicht ohne Gewaltanwendung zu öffnen oder abzunehmen sind. 
Die übrigen Bestimmungen der Punkte  1. und  2. gelten sinngemäß. 

4. Kein Versicherungsschutz besteht im unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeug 
(-Anhänger) für technische Geräte aller Art samt Zubehör (z.B. Foto-, Film-, Videoge-
räte, Laptops, optische Geräte, Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone), Schmuck, 
Uhren und Pelze. 

Artikel 22 
Welcher Versicherungsschutz besteht beim Zelten oder Campieren? 

1. Versicherungsschutz besteht während des Zeltens oder Campierens ausschließlich 
auf einem offiziellen, von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen eingerichte-
ten und anerkannten, Campingplatz. 

2. Für technische Geräte aller Art samt Zubehör (z.B. Foto-, Film-, Videogeräte, Lap-
tops, optische Geräte, Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone), Sportgeräte (Fahrrä-
der, Surfbretter usw.), Schmuck, Uhren und Pelze besteht Versicherungsschutz, 
wenn sie der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben werden oder sich in 
einem Kraftfahrzeug (-Anhänger) oder Wohnwagen befinden und die Voraussetzung 
des Art. 21, Pkt. 2.1. erfüllt ist. 

Artikel 23 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

Es besteht kein Versicherungsschutz für Ereignisse, die 
1. durch natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit, Abnutzung, Verschleiß, mangel-

hafte Verpackung oder mangelhaften Verschluss der versicherten Gegenstände ent-
stehen; 

2. durch Selbstverschulden, Vergessen, Liegenlassen, Verlieren, Verlegen, Fallen-, 
Hängen- oder Stehenlassen, mangelhafte Verwahrung oder mangelhafte Beaufsichti-
gung verursacht werden; 

3. bei Benutzung von Sportgeräten (Fahrräder, Surfbretter, Ski usw.) an diesen eintreten; 
4. eine Folge von Versicherungsfällen darstellen (z.B. Schlossänderungskosten bei 

Diebstahl eines Schlüssels). 

Artikel 24 
Wie hoch ist die Entschädigung? 

1. Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer bis zur vereinbarten Versicherungssumme 
– für zerstörte oder abhanden gekommene Gegenstände den Zeitwert;  
– für beschädigte reparaturfähige Gegenstände die notwendigen Reparaturkosten, 

höchstens jedoch den Zeitwert; 
– für beschädigte, zerstörte oder abhanden gekommene Filme, Ton-, Datenträger 

und dgl. den Materialwert. 
2. Als Zeitwert gilt der Wiederbeschaffungspreis der versicherten Gegenstände am Tag 

des Schadens abzüglich einer Wertminderung für Alter und Abnützung. Ist eine Wie-
derbeschaffung nicht möglich, ist der Preis der Anschaffung von Gegenständen glei-
cher Art und Güte heranzuziehen. 

3. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversicherung. 
 
[…] 
 
 

D: Medizinische Leistungen im Ausland 

Artikel 26 
Was ist versichert? 

Versicherungsfall ist eine akut eintretende Erkrankung, der Eintritt einer unfallbedingten 
Körperverletzung oder der Eintritt des Todes der versicherten Person während einer 
Reise im Ausland (Erweiterung: siehe Art. 28). 

Artikel 27 
Welche Kosten werden im Ausland ersetzt? 

1. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Versicherungssumme die notwendigen, 
nachgewiesenen Kosten für 
1.1. den Transport ins nächstgelegene Krankenhaus und einen medizinisch notwen-

digen Verlegungstransport, organisiert durch den Versicherer; 
1.2. ambulante ärztliche Behandlung inklusive ärztlich verordneter Heilmittel und 

schmerzstillender Zahnbehandlungen (einschließlich Zahnfüllungen in einfacher 
Ausfertigung); 

1.3. stationäre Behandlung in einem Krankenhaus inklusive ärztlich verordneter 
Heilmittel. Das Krankenhaus im Aufenthaltsland muss allgemein als Kranken-
haus anerkannt sein und unter ständiger ärztlicher Leitung stehen. Es ist das 
am Aufenthaltsort befindliche bzw. das nächstgelegene Krankenhaus in An-
spruch zu nehmen. Wenn der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich länger als 
drei Tage dauert, ist ehestmöglich, bei sonstigem Verlust des Versicherungs-
schutzes oder Kürzung der Leistung, der Versicherer zu verständigen. 
Sofern die Rückreise aufgrund mangelnder Transportfähigkeit nicht möglich ist, 
ersetzt der Versicherer die Kosten der Heilbehandlungen bis zum Tag der 
Transportfähigkeit, insgesamt jedoch nicht länger als 90 Tage ab Eintritt des 
Versicherungsfalles; 

1.4. […] 
1.5. den Heimtransport bei medizinischer Notwendigkeit, organisiert durch den Ver-

sicherer, und zwar sobald dieser medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, mit 
medizinisch adäquatem Transportmittel (einschließlich Ambulanzjet) ins Heimat-
land oder in einen angrenzenden Staat, wenn die Reise dort begonnen hat; 

1.6. die ehestmögliche Rückreise nach drei Tagen Krankenhausaufenthalt auch oh-
ne medizinische Notwendigkeit, organisiert durch den Versicherer und zwar je 
nach Zustand der versicherten Person per Eisenbahn, Autobus, Rettungsauto 
oder Flugzeug, erforderlichenfalls mit Arztbegleitung (nicht aber mit Ambulanz-
jet) ins Heimatland oder in einen angrenzenden Staat, wenn die Reise dort be-
gonnen hat; 

1.7. […] 
1.8. […] 
1.9. […] 
1.10. […] 
1.11. die Überführung Verstorbener in der Standardnorm ins Heimatland oder in einen 

angrenzenden Staat, wenn die Reise dort begonnen hat, oder stattdessen für 
das Begräbnis am Ereignisort (maximal bis zur Höhe der Kosten einer Überfüh-
rung in der Standardnorm). 

2. Der Versicherer gewährt dem Krankenhaus im Ausland, soweit erforderlich, eine 
Kostengarantie bis zu der im Versicherungsnachweis genannten Versicherungssum-
me. Ist in diesem Zusammenhang – oder in Zusammenhang mit Leistungen nach Pkt. 
1.1. oder 1.5. – ein Vorschuss notwendig, und sind die vom Versicherer verauslagten 
Beträge nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten zu übernehmen oder vom 
Versicherer aus diesem Vertrag zu leisten, hat sie die versicherte Person innerhalb 
eines Monates nach Rechnungslegung an den Versicherer zurückzuzahlen. 

3. Die Arzt- und/oder Krankenhausrechnungen müssen Namen, Geburtsdaten der 
versicherten Person sowie die Art der Erkrankung und Behandlung enthalten. Die 
Rechnungen oder Belege müssen in deutscher, englischer, italienischer, spanischer 
oder französischer Sprache ausgestellt sein. Ist dies nicht der Fall, werden die Kosten 
der Übersetzung in Anrechnung gebracht. 

4. Die Leistungen werden in Euro erbracht. Die Umrechnung von Devisen erfolgt, sofern 
der Ankauf diesbezüglicher Devisen nachgewiesen wird, unter Heranziehung des 
nachgewiesenen Umrechnungskurses. Erfolgt diesbezüglich kein Nachweis, gilt der 
Umrechnungskurs gemäß Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung zum Zeit-
punkt des Versicherungsereignisses. 

5. Besteht hinsichtlich der Leistungen nach Pkt. 1.1. bis 1.4. für die versicherte Person 
eine Sozial- oder Privatkrankenversicherung, so hat sie zuerst dort ihre Ansprüche 
geltend zu machen. Unterlässt sie dies, besteht keine solche Versicherung oder wird 
aus einer solchen Versicherung keine Leistung erbracht, so reduziert sich die Ersatz-
leistung des Versicherers um 20 %. 

Artikel 28 
Welche Kosten werden im Inland ersetzt? 

Für im Inland eingetretene Versicherungsfälle ersetzt der Versicherer bis zur (für das 
Ausland) vereinbarten Versicherungssumme die nachgewiesenen Kosten für 
1. einen Verlegungstransport im Inland mit Rettungsauto in das dem Wohnsitz nächst-

gelegene Krankenhaus, vorausgesetzt, dass das Krankenhaus, in dem die versicherte 
Person behandelt wird, mindestens 50 km und maximal 1.000 km vom Wohnsitz der 
versicherten Person entfernt ist, ein Krankenhausaufenthalt von mehr als fünf Tagen 
zu erwarten ist und die behandelnden Ärzte mit einer Verlegung einverstanden sind; 

2. […] 
3. die Überführung Verstorbener in der Standardnorm im Inland. 

Artikel 29 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

Nicht erstattet werden Kosten in Zusammenhang mit 
1. Dialyse, Organtransplantationen, Aids, Schizophrenie; 
2. folgenden Erkrankungen, wenn diese innerhalb von zwölf Monaten vor Reiseantritt 

stationär behandelt wurden: Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebsleiden, Diabetes 
(Typ 1), Epilepsie, Multiple Sklerose, psychischen Erkrankungen; 

3. der Verschlimmerung chronischer Krankheiten und bestehender Leiden, sofern diese 
vor Reiseantritt voraussehbar war (siehe jedoch Art. 30); 

4. Behandlungen, die ausschließlicher oder teilweiser Grund für den Reiseantritt sind; 
5. Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand oder erwartet werden musste, 

dass sie bei planmäßigem Reiseablauf auftreten können; 
6. Inanspruchnahme ortsgebundener Heilvorkommen (Kuren); 
7. konservierenden oder prothetischen Zahnbehandlungen; 
8. Beistellung von Heilbehelfen (z.B. Seh- und Hörbehelfe, Zahnspangen, Einlagen und 

Prothesen aller Art); 
9. Entbindungen und Schwangerschaftsunterbrechungen; 
10. Impfungen, ärztliche Gutachten und Atteste; 
11. Kontrolluntersuchungen und Nachbehandlungen (z.B. Therapien); 
12. Sonderleistungen im Krankenhaus, wie Einzelzimmer, Telefon, TV, Rooming-In usw.; 
13. kosmetischen Behandlungen; 
14. körperlicher Schädigung bei Heilmaßnahmen und Eingriffen, die die versicherte 

Person an ihrem Körper vornimmt oder vornehmen lässt, soweit nicht ein Versiche-
rungsfall hierzu der Anlass war. Soweit ein Versicherungsfall der Anlass war, findet 
Art. 6, Pkt. 8. keine Anwendung; 

15. Unfällen bei Benützung von Luftfahrzeugen, ausgenommen als Passagier in einem 
Motorluftfahrzeug, für das eine Passagiertransportbewilligung vorliegt. Als Passagier 
gilt, wer weder mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in ursächlichem Zusammenhang 
steht oder Besatzungsmitglied ist, noch mittels des Luftfahrzeuges eine berufliche 
Betätigung ausübt; 

16. Unfällen beim Lenken von Land- oder Wasserfahrzeugen, wenn der Lenker die zu 
deren Benützung im Land des Unfalles erforderliche Lenkerberechtigung nicht be-
sitzt. Dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Ver-
kehr gelenkt wird. 

Artikel 30 
Welcher Versicherungsschutz besteht bei chronischen Krankheiten und 

bestehenden Leiden? 

1. Chronische Krankheiten und bestehende Leiden sowie 
2. Unfallfolgen, die in den letzten zwölf Monaten vor Reiseantritt behandelt wurden oder 

behandlungsbedürftig waren, 
sind versichert, wenn sie medizinisch unerwartet akut werden und nicht gemäß Art. 29 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. In diesen Fällen werden die in den 
Artikeln 27 und 28 angeführten Kosten insgesamt bis zur vereinbarten Versicherungs-
summe (für chronische und bestehende Leiden) ersetzt.  

Artikel 31 
Was ist zur Wahrung des Versicherungsschutzes zu beachten (Obliegenheiten)? 

Die versicherte Person hat den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich zu 
melden, jedenfalls spätestens zu jenem Zeitpunkt, zu dem Kosten entsprechend des 
Leistungsumfanges entstehen. Organisatorische Maßnahmen in Zusammenhang mit dem 
Leistungsumfang müssen vom Versicherer getroffen werden; andernfalls werden keine 
Kosten ersetzt. 
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E: Reiseunfall 
[…] 

Artikel 34 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Unfälle 
1. […] 
2. bei Benützung von Luftfahrzeugen, ausgenommen als Passagier in einem Motorluft-

fahrzeug, für das eine Passagiertransportbewilligung vorliegt. Als Passagier gilt, wer 
weder mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in ursächlichem Zusammenhang steht 
oder Besatzungsmitglied ist, noch mittels des Luftfahrzeuges eine berufliche Betäti-
gung ausübt; 

3. beim Lenken von Land- oder Wasserfahrzeugen, wenn der Lenker die zu deren 
Benützung im Land des Unfalles erforderliche Lenkerberechtigung nicht besitzt. Dies 
gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt 
wird. 

 
[…] 

Artikel 40 
Welche Such- und Bergungskosten werden ersetzt? 

1. Versicherungsfall 
Die versicherte Person muss geborgen werden, weil sie einen Unfall erlitten hat, sie in 
Berg- oder Seenot geraten ist oder die begründete Vermutung auf eine der genann-
ten Situationen bestanden hat. 

2. Entschädigung 
Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Versicherungssumme die nachgewiese-
nen Kosten der Suche und Bergung der versicherten Person und ihres Transportes 
bis zur nächsten befahrbaren Straße oder in das nächstgelegene Krankenhaus. 

 
 

F: Reiseprivathaftpflicht 

Artikel 41 
Was ist versichert? 

1. Als Versicherungsfall gilt ein Schadensereignis, das von der versicherten Person als 
Privatperson während einer Reise verursacht wird und aus welchem der versicherten 
Person Schadenersatzverpflichtungen (siehe Pkt. 3. bis 5.) erwachsen oder erwach-
sen könnten. 

2. Mehrere auf derselben oder gleichartigen Ursache beruhende Schadensereignisse 
gelten als ein Versicherungsfall. 

3. Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer 
3.1. die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen, die der versicherten Person 

wegen eines Sach- und/oder Personenschadens sowie des daraus abgeleiteten 
Vermögensschadens aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts erwachsen (in der Folge kurz Schadenersatzverpflichtung 
genannt). Reine Vermögensschäden sind nicht versichert; 

3.2. die Kosten der Feststellung und der Abwehr einer von einem Dritten behaupte-
ten Schadenersatzverpflichtung im Rahmen des Art. 42. 

4. Sachschäden sind die Beschädigung oder die Vernichtung von körperlichen Sachen. 
Personenschäden sind die Gesundheitsschädigung, Körperverletzung oder Tötung 
von Menschen. 

5. Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtungen der versicherten 
Person aus den Gefahren des täglichen Lebens (mit Ausnahme einer betrieblichen, 
beruflichen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit), insbesondere 
5.1. aus Verwendung von Fahrrädern; 
5.2. aus nicht berufsmäßiger Sportausübung, ausgenommen die Jagd; 
5.3. aus erlaubtem Besitz von Hieb-, Stich- und Schusswaffen und aus deren Ver-

wendung als Sportgerät und für Zwecke der Selbstverteidigung; 
5.4. aus Haltung von Kleintieren, ausgenommen Hunde und exotische Tiere; 
5.5. aus gelegentlicher Verwendung, nicht jedoch aus Haltung von Elektro- und Se-

gelbooten, vorausgesetzt der Lenker besitzt die zur Benützung des Bootes er-
forderliche Lenkerberechtigung; 

5.6. aus Verwendung von sonstigen nicht motorisch angetriebenen Wasserfahrzeu-
gen sowie von nicht motorisch angetriebenen Schiffs- und Flugmodellen (letzte-
re bis 5 kg); 

5.7. bei Benützung (ausgenommen Verschleißschäden) von gemieteten Wohnräu-
men und sonstigen gemieteten Räumen sowie des darin befindlichen Inventars. 

Artikel 42 
Welche Kosten werden ersetzt? 

1. Ist eine Pauschalversicherungssumme vereinbart, so gilt diese für Sach- und Perso-
nenschäden zusammen. 

2. Die Versicherung umfasst die den Umständen nach gebotenen gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten der Feststellung und Abwehr einer von einem Dritten be-
haupteten Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann, wenn sich der Anspruch als 
unberechtigt erweist. 

3. Die Versicherung umfasst weiters die Kosten der über Weisung des Versicherers 
geführten Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren. 
Kosten gemäß Pkt. 2. und 3. sowie Rettungskosten werden auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

4. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Schadenersatzanspruches am 
Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert und der Versicherer mittels einge-
schriebenen Briefes die Erklärung abgibt, seinen vertragsmäßigen Anteil an Entschä-
digung für den Geschädigten zur Verfügung zu halten, hat der Versicherer für den von 
der erwähnten Erklärung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen. 

Artikel 43 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, 
die die versicherte Person oder die für sie handelnden Personen verursachen durch 
Haltung oder Verwendung von 
1.1. Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgeräten; 
1.2. Land- oder Wasserfahrzeugen oder deren Anhängern, die ein behördliches 

Kennzeichen tragen bzw. nach den in Österreich geltenden Bestimmungen tra-
gen müssten; 

1.3. motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen (ausgenommen Art. 41, Pkt. 5.5.). 
2. Kein Versicherungsschutz besteht auch für 

2.1. Ansprüche, soweit sie aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Ersatzpflicht hinausgehen; 

2.2. Erfüllung von Verträgen und die an deren Stelle tretende Ersatzleistung; 

2.3. Schäden, die der versicherten Person selbst und ihren Angehörigen (Ehepart-
ner, Verwandte in gerader aufsteigender und absteigender Linie, Schwieger-, 
Adoptiv- und Stiefeltern, im gemeinsamen Haushalt lebende Geschwister; au-
ßereheliche Gemeinschaft ist in ihrer Auswirkung der ehelichen gleichgestellt) 
zugefügt werden; 

2.4. Schäden durch Verunreinigung oder Störung der Umwelt; 
2.5. Schäden, die im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung der versi-

cherten Person stehen. 
3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen 

Schäden an 
3.1. Sachen, die die versicherte Person oder die für sie handelnden Personen entlie-

hen, gemietet, geleast, gepachtet oder in Verwahrung genommen haben (aus-
genommen Art. 41, Pkt. 5.7.); 

3.2. Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung, Bearbeitung oder 
sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen; 

3.3. Sachen durch allmähliche Emission oder allmähliche Einwirkung von Tempera-
tur, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder nicht atmosphärischen 
Niederschlägen, nukleare Ereignisse sowie Verseuchung durch radioaktive Stoffe. 

4. Schadenersatzverpflichtungen aus Verlust oder Abhandenkommen körperlicher 
Sachen sind nicht gedeckt. 

5. Schadensereignisse, deren Ursache in die Zeit vor Versicherungsbeginn fällt, sind 
nicht gedeckt. 

Artikel 44 
Was ist zur Wahrung des Versicherungsschutzes zu beachten (Obliegenheiten)? 

Die versicherte Person hat dem Versicherer insbesondere anzuzeigen: 
1. die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung; 
2. die Zustellung einer Strafverfügung sowie die Einleitung eines Straf-, Verwal-

tungsstraf- oder Disziplinarverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person; 

3. alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadenersatzforderungen. 
Die versicherte Person ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
einen Schadenersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu vergleichen. 

Artikel 45 
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt? 

Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung alle ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der versicherten Person abzugeben. 
 
[…] 
 

******************* 
 
 
Versicherer: 
Europäische Reiseversicherung AG 
Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Notruf 24 Stunden täglich: +43/1/50 444 00 
Service Center: Tel. +43/1/317 25 00, Fax +43/1/319 93 67 
E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at 
 

Firmenbuch HG Wien FN 55418y, DVR-Nr. 0490083 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, 
Bereich: Versicherungsaufsicht, Praterstraße 23, A-1020 Wien 
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